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 Aufbewahrung 
 Mindeststandard 

Als Mindeststandard für die Aufbewahrung von erlaubnisfreien Gegenständen, die den Waffenbe-

griff des Gesetzes erfüllen (also z. B. Druckluftwaffen für Sportschützen), reicht ein festes verschlos-

senes Behältnis oder eine vergleichbare Sicherung wie z. B. die Sicherung von Blankwaffen an der 

Wand durch auf schraubbare oder gleichwertig gesicherte (abschließbare) Wandhalterungen.   
(Quelle: Abschnitt 1 Nr. 36.2.1 WaffVwV) 

 

Als Mindeststandard für die Aufbewahrung von Munition (unabhängig, ob erlaubnisfrei oder erlaub-

nispflichtig) ist ebenfalls ein festes verschlossenes Behältnis anzusehen (gleichwertiges Behältnis). 

Geschosse, z. B. Diabolos für Druckluftwaffen, sind keine Munition. (Quelle: Abschnitt 1 Nr. 36.2.2 

WaffVwV) 

 

 Häusliche Gemeinschaft 

Die gemeinschaftliche Aufbewahrung von Waffen oder Munition durch berechtigte Personen, die in 

einer häuslichen Gemeinschaft leben, ist zulässig. (Quelle: § 13 Abs.10 AWaffV) 

Der Begriff „häusliche Gemeinschaft“ ist so auszulegen, dass neben dem Normalfall des gemeinsa-

men Bewohnens eines Hauses oder einer Wohnung durch nahe Familienangehörige auch Fälle von 

Studenten, Wehrpflichtigen, Wochenendheimfahrern etc. als in häuslicher Gemeinschaft Lebende 

anzusehen sind. Dies gilt auch, wenn ein naher Angehöriger in gewissen Abständen das Familien-

heim aufsucht und eine jederzeitige Zutrittsmöglichkeit besitzt.  

 

Der Begriff „berechtigte Personen“ begrenzt die Statthaftigkeit der gemeinschaftlichen Aufbewah-

rung und des damit eingeräumten gemeinschaftlichen Zugriffs auf solche Personen, die grundsätz-

lich die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von solchen Waffen haben, die gemeinschaftlich auf-

bewahrt werden. Alle auf die jeweilige Waffe Zugriffsberechtigten müssen also das gleiche Erlaub-

nisniveau aufweisen.  

 

Zulässig ist die gemeinschaftliche Aufbewahrung von Kurzwaffen z. B., wenn ein Auf Bewahrer Jäger, 

der andere Sportschütze ist. Nicht zulässig ist die gemeinschaftliche Aufbewahrung, wenn ein Nicht-

berechtigter Zugriff auf Schusswaffen erhält (z. B. Inhaber eines Reizstoffsprühgeräts, einer SRS-

Waffe oder einer erlaubnispflichtigen Signalwaffe auf Jagdwaffen oder Sportpistolen). 
 (Quelle: Abschnitt 1 Nr. 36.2.14 WaffVwV) 

 

 Vorübergehende Aufbewahrung 

Bei der vorübergehenden Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 13 Abs. 11 AWaffV müs-

sen sich die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen nach der Dauer der Aufbewahrung und der Art 

und Menge der zu schützenden Gegenstände richten.  

 

Bei einem Transport von Waffen und Munition in einem Fahrzeug reicht es bei kurzfristigem Verlas-

sen des Fahrzeuges (Einnahme des Mittagessens, Tanken, Schüsseltreiben, Einkäufe etc.) aus, wenn 

die Waffen und die Munition in dem verschlossenen Fahrzeug so aufbewahrt werden, dass keine 

unmittelbaren Rückschlüsse auf die Art des Inhaltes erkennbar sind. 

 

 Bei notwendigen Hotelaufenthalten, z. B. am Ort der Jagd, am Ort der Sportausübung oder im Zu-

sammenhang mit Vertreter- oder Verkaufstätigkeiten, ist die Aufbewahrung im Hotelzimmer – auch 
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bei kurzfristigem Verlassen des Hotelzimmers – dann möglich, wenn die Waffen und die Munition in 

einem Transportbehältnis oder in einem verschlossenen Schrank oder einem sonstigen verschlosse-

nen Behältnis aufbewahrt werden. Auch das Entfernen eines wesentlichen Teils oder die Anbringung 

einer Abzugssperrvorrichtung ist möglich. (Quelle: Abschnitt 1 Nr. 36.2.15 WaffVwV) 

 

 Aufbewahrungskonzepte 

Die zentrale Geschäftsstelle Kriminalpolizeiliche Prävention (KPK) gibt Arbeitsanleitungen für die 

kriminalpolizeilichen Beratungsstellen betreffend die Aufbewahrung von Waffen und Munition her-

aus. Diese Arbeitsanleitungen sind im Rahmen der diesen Stellen obliegenden Bürgerberatung als 

Grundlage für ein alle Angebote des Marktes ausschöpfendes Aufbewahrungskonzept anzusehen, 

die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.  

 

Die Regelungen im WaffG und der AWaffV stellen hingegen den unter Sicherheitsaspekten erforder-

lichen Standard für die Aufbewahrung auf. Die Waffenbehörde hat Aufbewahrungskonzepte der An-

tragsteller unter Beachtung der unterschiedlichen Voraussetzungen dieser Regelungen und auf 

Grund der jeweiligen örtlichen und sachlichen Gegebenheiten zu beurteilen.  
(Quelle: Abschnitt 1 Nr. 36.2.16 WaffVwV) 

 

Die beizubringenden Aufbewahrungskonzepte im Bereich von Schützenhäusern, Schießstätten oder 

im Waffengewerbe (Handel, Herstellung, Bewachung) müssen dem Stand der Technik entsprechen. 
(Quelle: Abschnitt 1 Nr. 36.2.17 WaffVwV) 

 

 Kontrolle durch die Waffenbehörde 

Besitzer von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen haben der Be-

hörde zur Überprüfung der Aufbewahrungspflichten Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen 

die Waffen und die Munition aufbewahrt werden.  

 

Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit betreten werden; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Quelle: 

Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. (Quelle: § 36 Abs.3 Satz 2+3 WaffG) 

 

Das Waffengesetz räumt der Behörde die Möglichkeit ein, verdachtsunabhängig die sorgfältige Auf-

bewahrung von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen überprüfen zu 

können.  

 

Bei den durchzuführenden Kontrollen hat die Waffenbehörde nicht nur den Waffenschrank, sondern 

auch den Inhalt zu überprüfen und mit dem aktenkundigen Bestand abzugleichen.  

 

Das ist notwendig, um Fällen, in denen nachlässige Aufbewahrung das Leben von Kindern und Eltern 

nachhaltig beeinträchtigt hat, die Täter oder Opfer einer unachtsamen Handhabung waren, wirksam 

entgegentreten zu können.  

 

Nicht zuletzt ist der furchtbare Amoklauf von Winnenden im März 2009 erst durch eine nicht ord-

nungsgemäß verwahrte Waffe möglich gewesen. Ein wirksamer Schutz kann nur erreicht werden, 

wenn mit einer verdachtsunabhängigen Kontrolle (allerdings nicht zur Unzeit von 21 bis 6 Uhr) ge-

rechnet werden muss und dadurch sowohl das Risiko des Waffenmissbrauchs als auch die Notwen-

digkeit sorgfältiger Aufbewahrung jederzeit im Bewusstsein ist.  
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Wer als Waffenbesitzer bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle den Zutritt zum Aufbewahrungs-

ort der Waffen oder Munition verweigert, muss wegen der zu respektierenden Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Quelle: Art. 13 Abs. 1 GG) zwar nicht mit einer Durchsuchung gegen seinen Willen rechnen; 

dennoch bleibt eine nicht nachvollziehbare Verweigerung der Mitwirkungspflicht nicht folgenlos. 

 

 Denn wer wiederholt oder gröblich gegen Vorschriften des Waffengesetzes verstößt, gilt regelmäßig 

als unzuverlässig und schafft damit selbst die Voraussetzungen für den möglichen Widerruf seiner 

waffenrechtlichen Erlaubnis.  

 

Die verdachtsunabhängigen Kontrollen liegen im öffentlichen Interesse, es sollten deswegen keine 

Gebühren erhoben werden. 

 

Wohnräume dürfen gegen den Willen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Si-

cherheit betreten werden. (Quelle: Abschnitt 1 Nr. 36.7 WaffVwV) 
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